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RS OGH 1983/11/3 6Ob850/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.11.1983

Norm

ABGB §1167

Rechtssatz

Hat der Besteller nicht die Verbesserung eines bestimmten Mangels gefordert, die gerügten Mängel vielmehr - zu

Recht oder Unrecht - selbst als unbehebbar erklärt, kann ihm kein mit einer unerfüllten Verbesserungsp7icht zu

begründendes Leistungsverweigerungsrecht in Ansehung des Gesamtentgeltes zustehen.
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